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Bitte beachten Sie bei der Beantwortung der 
Fragen die Erläuterungen zu (1) bis (19) in 
der Unterlage auf den Seiten 4 bis 6. 

Schulden der sonstigen öffentlichen Fonds, 
Einrichtungen und Unternehmen  
(Nicht-Staatssektor) am 31.12.2022        

Schuldenstatistik 

      Ansprechpartner/-in für Rückfragen (freiwillige Angabe) 

      Name: 

   

 

 

 Vielen Dank für Ihre Mitarbeit 

      Telefon oder E-Mail:       
   

      

 

 

 

 

Berichtsstellennummer 

Erhebungseinheiten 

Erhebungseinheiten sind öffentliche Fonds, Einrichtungen und 
Unternehmen, die in öffentlicher oder privater Rechtsform geführt 
werden sowie Einheiten, die in öffentlicher Rechtsform geführt 
werden und rechtlich unselbstständig sind, wenn für sie Sonder-
rechnungen geführt werden. Öffentlich bestimmt sind alle Fonds, 
Einrichtungen und Unternehmen, die privatrechtlich geführt wer-
den und an denen Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindever-
bände, Zweckverbände und andere juristische Personen zwi-
schengemeinschaftlicher Zusammenarbeit und die Träger der So-
zialversicherung mit mehr als 50 % des Nennkapitals oder 
Stimmrechts unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind. 

Die Zuordnung der Kredite sowie der Kassenkredite nach Schuld-
arten erfolgt nach dem Gläubigerprinzip; maßgebend ist der in 
der Schuldurkunde bezeichnete Gläubiger bzw. bei Abtretungen 
der neue Gläubiger. Emittierte Wertpapiere sind immer dem Kre-
ditmarkt zuzuordnen. 

Entscheidend für die Erfassung ist der Zeitpunkt des Mittelzuflus-
ses und nicht die Mittelbereitstellung durch den Kreditmarkt (Ver-
tragsabschluss, Emission). 

Erfasst wird der Nennbetrag der Schulden ohne Abzug eines 
Disagios nach Schuldarten und ihren vertraglich festgelegten 
Laufzeiten (Ursprungslaufzeiten). 

Generell gilt das Bruttoprinzip: Eine Verrechnung bzw. Saldierung 
(auch mit dem Finanzvermögen) ist nicht zulässig. 

Tilgungsbeträge, die zwar fällig, aber bis zum Stichtag noch nicht 
zurückgezahlt bzw. einem internen Tilgungsfonds zugeführt wur-
den, dürfen von den Schuldbeträgen nicht abgesetzt werden. Til-
gungsbeträge, die zugunsten der Gläubiger auf ein Sperr- oder 
Sonderkonto eines Kreditinstituts eingezahlt und damit dem Zu-
griff des Schuldners entzogen werden, sind dagegen vom Schuld-
betrag abzusetzen. 

Die Verbindlichkeiten in Fremdwährung sind zu dem Kurs in Euro 
umzurechnen, der für die Rückzahlung vereinbart bzw. der im 
Rahmen von Kurssicherungsgeschäften abgesichert wurde. Wenn 
keine Kurssicherungsvereinbarungen getroffen wurden, ist der je-
weilige von der Europäischen Zentralbank (EZB) zum 31. Dezem-
ber im Börsenblatt (bzw. im Internet unter www.ECB.int) veröffent-
lichte Referenzkurs maßgeblich. 

 

Nicht als Schulden nachzuweisen sind 

– Eigenbestände von Wertpapieren, 
– Gelder, die von Dritten hinterlegt sind (z. B. Kautionen) und 
– von Dritten erhaltene Beträge, für die keine Verpflichtung zur 

Rückzahlung entstanden ist. 

Negative Werte sind nicht zulässig. 

Schuldenaufnahmen 

Die Schuldenaufnahmen und -tilgungen sind brutto zu erfassen, 
eine Saldierung ist nicht zulässig. Als (Schulden-) Aufnahmen 
sind alle in der Zeit vom 01.01. bis 31.12. eines Berichtsjahres 
neu aufgenommenen Schulden mit dem Nennwert ohne Abzug ei-
nes Disagios einzusetzen. Vertragliche Vereinbarungen über vor-
zeitige Rückzahlungsmöglichkeiten sind nicht zu berücksichtigen. 
Rückzahlungen auf diese Schuldenaufnahmen, die bereits im Be-
richtszeitraum erfolgten, werden nicht abgesetzt, sondern als Til-
gungen nachgewiesen. 

Schuldentilgungen 

Tilgungen sind alle in der Zeit vom 01.01. bis 31.12. des Berichts-
jahres zurückgezahlten Beträge. Tilgungsbeträge, die zugunsten 
der Gläubiger auf ein Sperr- oder Sonderkonto eines Kreditinsti-
tuts eingezahlt und damit dem Zugriff des Schuldners entzogen 
werden, sind vom Schuldbetrag abzusetzen. 

Sonstige Zu- und Abgänge 

Hier sind alle Schuldenzugänge und Schuldenabgänge zu erfas-
sen, die weder finanzielle Mittel zugeführt noch entzogen haben. 
Hierunter fallen z. B. Veränderungen im Schuldenstand durch Ein-
gliederung vorher selbstständiger Einrichtungen bzw. Ausgliede-
rung von Sonderrechnungen. 

Bei Schuldumwandlungen bzw. Umschuldungen wird die Ablö-
sung des bisherigen Darlehens als Tilgung und die Aufnahme des 
Umschuldungs-/Ablösungsdarlehens als Neuaufnahme (ein-
schließlich entsprechender Angaben zu den Laufzeiten) erfasst. 
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Erläuterungen zum Fragebogen 

Die Daten können auch dem ungeprüften Jahresabschluss 
der Bilanz oder internen Rechnungsunterlagen entnommen 
werden, die offizielle Genehmigung der Bilanz (Testat des 
Wirtschaftsprüfers) muss nicht abgewartet werden. 
Nur die zum Stichtag offenen Verbindlichkeiten (nicht die 
Gesamtverbindlichkeiten) sind zu erfassen. 
 
(1) Kassenkredite (Kredite zur Liquiditätssicherung) 

Unter Kassenkredite/Kassenverstärkungskredite werden 
die in der Regel kurzfristigen Verbindlichkeiten erfasst, die 
zur Überbrückung vorübergehender Kassenanspannungen 
verwendet werden. Sie dienen nicht der Ausgabendeckung 
(keine investiven Zwecke), sondern der Aufrechterhaltung 
einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft beziehungs-
weise der Liquiditätssicherung. Zur Vorfinanzierung von 
Vorhaben auf spätere langfristige Darlehen aufgenommene 
Zwischenkredite sind als Schulden bei den jeweiligen Kre-
ditarten auszuweisen. Kontokorrentkredite sowie empfan-
gene Barsicherheiten aus Derivatgeschäften (Cash Collate-
rals) sind hier einzubeziehen. 
Schuldscheindarlehen für Liquiditätszwecke sind hier ein-
zutragen, dagegen Schuldscheindarlehen für Investitions-
zwecke unter den Krediten (siehe 10). 
Eine Saldierung mit positiven Kontoständen (Guthaben) ist 
nicht zulässig. 
 
(2) Nicht-öffentlicher Bereich 

Hierzu zählen neben den Kreditinstituten (inklusive Spar-
kassen) alle natürlichen und juristischen Personen des In- 
und Auslandes, die nicht zu den öffentlichen Haushalten  
oder öffentlichen Unternehmen zählen, wie z. B. auch inter-
nationale Organisationen, Einrichtungen der Europäischen 
Union. 
 
(3) Cash-Pool-Führer (CF): für Cash-Pool-Einheiten aufge-

nommene Kassenkredite 

Es sind vom Cash-Pool-Führer (CF) Eintragungen vorzuneh-
men, wenn von diesem bei negativem Zahlungsmittelbe-
stand des Cash-Pools Gelder beim nicht-öffentlichen Be-
reich aufgenommen werden (müssen). 
Weitere Informationen sind dem im IDEV-Formular einge-
betteten Merkblatt zu „Cash-Pooling“ zu entnehmen. 
 
(4) Öffentlicher Bereich 

Zu den öffentlichen Haushalten gehören Bund, Länder, Ge-
meinden/Gemeindeverbände, Sozialversicherungsträger 
und öffentliche Unternehmen. Öffentlich bestimmt sind 
alle Fonds, Einrichtungen und Unternehmen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Rechtsform, soweit an de-
nen Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände oder 
Träger der Sozialversicherung mit mehr als 50 % des Nenn-
kapitals oder Stimmrechts unmittelbar oder mittelbar be-
teiligt sind. 

Sparkassen zählen zu den Kreditinstituten. Daher sind die 
Schulden bei Sparkassen beim nicht-öffentlichen Bereich 
(siehe 2) auszuweisen. 
 
(5) Träger/Eigner 

Öffentliche Körperschaft oder Einrichtung beziehungsweise 
öffentliche Unternehmen, die als Träger/Eigner ihrer Einheit 
fungieren. 
Hierzu zählen z. B. „Muttergesellschaften“. 
 
(6) Sonstige öffentliche Haushalte 

Alle Einrichtungen aus dem öffentlichen Bereich, die nicht 
Träger/Eigner ihrer Einheit sind. 
 
(7) Cash-Pooling im öffentlichen Bereich 

Unter Cash-Pooling sind Liquiditätsverbünde zu verstehen, 
bei denen Einheiten im Rahmen eines gemeinsamen Fi-
nanzmanagements liquide Mittel zusammenführen, sodass 
alle teilnehmenden Einheiten bei Bedarf darauf zurückgrei-
fen können. Durch Cash-Pooling können „externe“ Kassen-
kreditaufnahmen (z. B. bei einem Kreditinstitut) vermieden 
oder überschüssige Gelder gemeinsam angelegt werden. 

Für Cash-Pools gilt regelmäßig: 
– Ein Cash-Pool-Führer verwaltet den Cash-Pool dauer-

haft 
– Teilnehmerkreis am Cash-Pool besteht in der Regel 

aus Einheiten des öffentlichen Bereichs 
– Längerfristig angelegtes gemeinsames Finanzmanage-

ment (keine einmaligen Sachverhalte), gegebenenfalls 
mit spezieller Vereinbarung 

– Ein positiver beziehungsweise negativer Saldo einer 
Cash-Pool-Einheit entspricht der Forderung bezie-
hungsweise der Verbindlichkeit der Einheit gegenüber 
dem Cash-Pool (ähnlich einem Bankkonto bezie-
hungsweise Dispo-Kredit). Der Cash-Pool-Führer mel-
det spiegelbildlich Forderungen beziehungsweise Ver-
bindlichkeiten gegenüber der Cash-Pool-Einheit 

– Der eingezahlte Überschuss einer Einheit kann zeit-
weise von anderen Einheiten inklusive dem Cash-Pool-
Führer selbst genutzt werden 
 

Nicht zu Cash-Pooling zählen: 
– Gemeinsame Verwaltung von Sichteinlagen, ohne die 

Möglichkeit auf die Liquidität anderer zurückzugreifen 
– Treuhänderisch verwaltete Mittel 
– Weitergeleitete Darlehen 
– Kassenkredite/Ausleihungen, denen kein übergeord-

neter Cash-Pool zugrunde liegt 

Rahmen von Gewinnabführungsverträgen zu leistende Zah-
lungen an die Muttergesellschaft u. Ä. sind als „Sonstige 
Verbindlichkeiten“ zu behandeln und daher nicht in der 
Schuldenstatistik auszuweisen.  
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Für die beiden nächsten Erläuterungen 8 und 9 gilt: 
Der Cash-Pool-Führer (CF) muss in seinen statistischen 
Meldungen zwei Perspektiven berücksichtigen: Einerseits 
ist er eine am Cash-Pool teilnehmende Einheit (CE), die – 
wie alle anderen auch – Überschüsse einzahlen und Liqui-
ditätsbedarf über den Cash-Pool decken kann. Anderer-
seits gibt er die Meldung für den Cash-Pool als Gegenpartei 
aller Cash-Pool-Einheiten (einschließlich sich selbst) ab. 
 
(8) Cash-Pool-Führer (CF): Verbindlichkeiten gegenüber 

zuführenden Einheiten 

Führen Cash-Pool-Einheiten (CE) dem Cash-Pool liquide 
Mittel zu, dann weist der Cash-Pool-Führer (CF) die Ver-
bindlichkeiten gegenüber diesen Einheiten aus. 
 
(9) Cash-Pool-Einheit (CE): für eigenen Liquiditätsbedarf 

entnommene Mittel 

Die Cash-Pool-Einheiten (CE) weisen diejenigen Gelder aus, 
die diese für den eigenen Liquiditätsbedarf aus dem Cash-
Pool entnommen haben. Entnimmt der Cash-Pool-Führer 
(CF) dem Cash-Pool für sich selber liquide Mittel, ist er in 
diesem Sachverhalt ebenfalls eine Cash-Pool-Einheit (CE) 
und hat diese Entnahme hier auszuweisen. 
Weitere Informationen sind dem im IDEV-Formular einge-
betteten Merkblatt zu „Cash-Pooling“ zu entnehmen. 
 
(10) Kredite und Wertpapierschulden 

Kredite (Restschuld nach Ursprungslaufzeiten) 

Kredite entstehen, wenn Gläubiger Mittel an Schuldner ent-
weder direkt oder unter Zwischenschaltung eines Vermitt-
lers gewähren und diese Mittel entweder in einem nicht be-
gebbaren (übertragbaren) Titel oder gar nicht verbrieft sind. 
Kredite weisen im Allgemeinen folgende Merkmale auf: 
– Die Bedingungen eines Kredits werden zwischen dem 

Kreditnehmer und dem Kreditgeber direkt oder unter 
Zwischenschaltung eines Vermittlers ausgehandelt. 

– Ein Kredit ist eine unbedingte Verbindlichkeit gegen-
über dem Gläubiger, die bei Fälligkeit zurückgezahlt 
werden muss. 

Unter „Kredite“ sind auch Kredite und Darlehen beim/bei 
der Gesellschafter/-in beziehungsweise bei verbundenen 
Unternehmen auszuweisen, jedoch keine „Verbindlichkei-
ten aus Lieferungen und Leistungen“ (siehe 14) gegenüber 
diesen. 
Zu den Krediten gehören auch Schuldscheindarlehen für 
Investitionszwecke. 
Die Kredite (ohne Kassenkredite) sind in der Höhe der Rest-
schuld anzugeben. Auch unverzinsliche Kredite sind einzu-
beziehen. 

Wertpapierschulden 

Hierzu zählen: 
– Geldmarktpapiere (kurzfristige Wertpapiere mit einer 

Ursprungslaufzeit bis einschließlich ein Jahr) 
– Kapitalmarktpapiere (langfristige Wertpapiere mit ei-

ner Ursprungslaufzeit über ein Jahr) wie z. B. Anleihen 
 

(11) Endstand des Vorjahres, gegebenenfalls durch die 
Berichtsstelle berichtigt 
 

(12) In eigenem Namen aufgenommen 

Es sind hier alle Kreditverträge einzutragen, bei denen aus-
schließlich die Einheit in dem Kreditvertrag mit dem Kredit-
institut als Schuldner bezeichnet wird und nur die Leitung 
des Betriebs oder ein Bevollmächtigter des Betriebs (z. B. 
Prokurist/-in) den Vertrag unterschrieben hat. Sobald bei-
spielsweise auch der Bürgermeister den Kreditvertrag un-
terschrieben hat oder die Kommune als Kreditnehmer be-
nannt ist, gilt der Kreditvertrag statistisch gesehen nicht als 
„in eigenem Namen aufgenommen“ und ist unter der Posi-
tion "vom Träger/Eigner aufgenommene Kredite"  
(Code P018X/P020X) einzutragen. 
 
(13) Vom Träger/Eigner aufgenommen 

Es sind hier alle übrigen Kreditverträge einzutragen, bei de-
nen die Einheit die Gelder direkt vom Kreditinstitut erhalten 
und diese im eigenen Rechnungswesen nachgewiesen hat, 
jedoch die Kommune der Kreditnehmer ist. 
 
(14) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

und erhaltene Anzahlungen 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und er-
haltene Anzahlungen entstehen durch einen zeitlichen Ab-
stand zwischen einer Warenlieferung beziehungsweise 
Dienstleistungserbringung und der hierfür erforderlichen 
Zahlung. 
Hier sind alle Lieferungen und Leistungen zu erfassen, die 
bis zum Erhebungsstichtag in Anspruch genommen (Leis-
tungserbringung), aber noch nicht bezahlt wurden sowie 
erhaltene Anzahlungen für angefangene oder geplante Ar-
beiten beziehungsweise für künftige Waren und Dienstleis-
tungslieferungen. 
Zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
und erhaltenen Anzahlungen gehören insbesondere 
– Verbindlichkeiten aus Zahlungsrückständen der Be-

richtseinheit für von Dritten gelieferte Waren oder er-
brachte Dienstleistungen (sofern ihnen kein Kreditver-
trag zugrunde liegt); dies schließt insbesondere „Zah-
lung auf Ziel“ mit ein. Hierunter fallen z. B. die Kosten 
für die Durchführung der Buchhaltung durch den Trä-
ger/Eigner. 

– Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen von 
Dritten für noch nicht (gänzlich) ausgelieferte Waren 
oder erbrachte Dienstleistungen der Berichtseinheit 
(sofern ihnen kein Kreditvertrag zugrunde liegt). 

– aufgelaufene Gebäudemieten. 
– von Factoring-Kapitalgesellschaften übernommene 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, so-
fern sie nicht den Krediten zuzurechnen sind. 

– Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ge-
genüber dem/der Gesellschafter/-in beziehungsweise 
gegenüber verbundenen Unternehmen. 
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Nicht dazu zählen Löhne und Gehälter, Sonstige Verbind-
lichkeiten, Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Finan-
zierungsleasing, ÖPP-Projekte sowie Verbindlichkeiten aus 
einem Ergebnisabführungsvertrag (EAV). 
 
(15) Kreditähnliche Rechtsgeschäfte 

Hierzu zählen: 
– Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden 

Hier werden nur die Verbindlichkeiten aufgeführt, die 
beim Erwerb bereits belasteter Grundstücke übernom-
men wurden. Darlehensaufnahmen gegen hypotheka-
rische Sicherung und nicht gesicherte Schuldenauf-
nahmen sind nur bei der entsprechenden Schuldart 
(z. B. Schulden bei Kreditinstituten) zu erfassen. 

– Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücks-
geschäften 
Als Restkaufgeld ist der noch nicht gezahlte (Teil-) Be-
trag einer Kaufsumme zu verstehen; dieser kann auch 
hypothekarisch durch Eintragung ins Grundbuch gesi-
chert werden (Restkaufgeldhypothek). Restkaufgelder 
mit oder ohne hypothekarische Sicherung sind ohne 
Rücksicht auf den Gläubiger auszuweisen und nicht in 
eine andere Schuldart einzubeziehen. 
Hierzu zählen auch Verpflichtungen aus Forfaitierungs-
verträgen, wenn ein Einredeverzicht bei der Bank ge-
leistet wurde, also kein Recht auf Kürzung bei Minder-
leistung besteht. Verpflichtungen aus Forfaitierungs-
verträgen ohne Einredeverzicht sind nicht zu erfassen. 

– Finanzierungsleasing 
Ein Finanzierungsleasingvertrag ist dann anzunehmen, 
wenn der Vertrag über einen bestimmten Zeitraum ver-
bindlich abgeschlossen wird. Während der sogenann-
ten Grundmietzeit kann der Vertrag nicht gekündigt 
werden. Maßnahmen zur Werterhaltung (Wartung und 
Versicherung) trägt der Leasingnehmer. Die Vertrags-
laufzeit erstreckt sich in der Regel auf die überwie-
gende Nutzungsdauer. 
Hier ist die insgesamt eingegangene Verpflichtung 
(= Leistungssumme) aus Leasingverträgen abzüglich 
der bis zum Ende des Berichtszeitraumes geleisteten 
Tilgungen und Zinsen nachzuweisen. 

 
(16) ÖPP-Projekte 

Bei Projekten aus öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP-
Projekte) handelt es sich um langfristige Verträge zwischen 
einem staatlichen und einem privaten Partner über die Be-
reitstellung von Dienstleistungen durch die Nutzung eines 
bestimmten Vermögensgutes. Kriterien für die Klassifika-
tion eines Vertrags als ÖPP sind das Vorliegen einer erheb-
lichen Anfangsinvestition, die Festlegung einer durch den 
privaten Partner bereitzustellenden Dienstleistung unter 
Nutzung des Vermögensgutes und die Zahlung regelmäßi-
ger Raten (inklusive Zinsen) vom staatlichen Partner an den 
privaten Partner. 
Ein ÖPP-Projekt kann nicht zwischen einem Kern- und ei-
nem Extrahaushalt abgeschlossen werden. Bei Verträgen 
zwischen diesen beiden Haushalten liegt überwiegend ein 

Werksvertrag vor, deren Verbindlichkeit als „Verbindlich-
keit aus Lieferungen und Leistungen“ (siehe 14) anzuse-
hen und dort auszuweisen ist. 
 
(17) Projektsumme insgesamt 

Hier sind die vertraglich vereinbarten Projektsummen (in-
klusive Zinsen) aller laufenden ÖPP-Projekte auszuweisen. 
Sollten Zinszahlungen vereinbart worden sein, die vom Ver-
braucherpreisindex (VPI) abhängig sind, müssen auch 
diese dem Endbestand hinzugerechnet werden. 
Bisher geleistete Zahlungen (siehe 18) sind hierbei nicht 
abzuziehen. 
 
(18) Bisher geleistete Zahlungen 

Hier ist die Gesamtsumme aller bisher geleisteten Zahlun-
gen (inklusive Zinsen) des staatlichen Partners an den pri-
vaten Partner aller laufenden ÖPP-Projekte auszuweisen. 
Im Lebenszyklus von ÖPP-Projekten können die geleisteten 
Zahlungen die gesamte Projektsumme übersteigen. 
 
(19) Bürgschaften 

Alle Bürgschaften im Sinne des § 765 BGB einschließlich 
Nach- und Ausfallbürgschaften beim Wohnungsbau sowie 
Patronatserklärungen (harte Patronatserklärungen), welche 
eine sogenannte Liquiditätsausstattungsgarantie beinhal-
ten, sind mit den vertraglich übernommenen Haftungssum-
men (aber nicht in Anspruch genommenen), nicht dagegen 
mit den gesamten Kreditsummen und nicht mit den durch 
Gesetz oder Haushaltssatzung festgestellten Ermächti-
gungssummen anzugeben. 
Auf Bürgschaften gezahlte Beträge (Schadensfälle oder Til-
gungen der Haftungssumme) sind abzusetzen. Bürgschaf-
ten, die voll durch Rückbürgschaften gesichert sind, sind 
nicht einzubeziehen; von Bürgschaften, die nur teilweise 
durch Rückbürgschaften gesichert sind, ist der ungedeckte 
Teil anzugeben. Die übernommenen Garantien und sonsti-
gen Gewährleistungen sind nicht mit einzubeziehen. Mus
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Unterrichtung	nach	§	17	Bundesstatistikgesetz	(B Stat G)1 

1 

2	

Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie  
unter https://www.gesetze-im-internet.de/.

und nach 
der	Datenschutz-Grundverordnung	(E U)	2016	/679	(D S-G V O)2

Die	Rechtsakte	der	E U	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	und	in	deutscher	Sprache	finden	Sie	auf	der	
Internetseite	des	Amtes	für	Veröffentlichungen	der	Europäischen	Union	unter	https://eur-lex.europa.eu/.

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Statistik über die Schulden der öffentlichen Haushalte wird jährlich zum 
Stichtag 31. Dezember als Totalerhebung durchgeführt. Ihre Ergebnisse liefern 
zusammen mit der Finanzvermögenstatistik wichtige Informationen über die 
Finanzen der öffentlichen Haushalte. Damit erfüllen sie den Datenbedarf wirt-
schaftlicher und politischer Entscheidungsträger im nationalen Rahmen und 
auch	auf	Ebene	der	Europäischen	Union.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage	ist	das	Finanz-	und	Personalstatistikgesetz	(F P Stat G)	in	
Verbindung	mit	dem	B Stat G.	Erhoben	werden	die	Angaben	zu	§	5	Nummer	2.

Die	Auskunftspflicht	ergibt	sich	aus	§	11	Absatz	1	F P Stat G	in	Verbindung	mit	
§	15	B Stat G.

Nach	§	11	Absatz	2	Nummer	1	F P Stat G	sind	die	Leitungen	der	staatlichen	
und	kommunalen	Fonds,	Einrichtungen	und	Unternehmen	in	privater	Rechts-
form oder die für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen zuständigen 
Stellen oder soweit die Angaben hier nicht erlangt werden können, die Träger 
dieser Erhebungseinheiten auskunftspflichtig.

Nach	§	11a	Absatz	1	B Stat G	sind	Stellen,	die	Aufgaben	der	öffentlichen	
 Ver waltung wahrnehmen und bereits standardisierte und elektronische 
 Verfahren nutzen, verpflichtet, diese auch für die Übermittlung von Daten 
an die statistischen Ämter zu verwenden. Soweit diese Stellen keine stan- 
dardisierten Verfahren für den Datenaustausch einsetzen, sind elektronische 
Verfahren nach Absprache mit den statistischen Ämtern zu verwenden.

Nach	§	15	Absatz	7	B Stat G	haben	Widerspruch	und	Anfechtungsklage	gegen	
die Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Die	Grundlage	für	die	Verarbeitung	der	von	Ihnen	freiwillig	gemachten	Anga-
ben	ist	die	Einwilligung	gemäß	Artikel	6	Absatz	1	Buchstabe	a	D S-G V O.	

Soweit die Erteilung der Auskunft zur Erhebung freiwillig ist, kann die Einwil-
ligung in die Verarbeitung der freiwillig bereitgestellten Angaben jederzeit 
widerrufen werden. Der Widerruf wirkt erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die 
vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

Verantwortlicher
Verantwortlich für die Erhebung Ihrer Daten ist das für Ihr Bundesland zu-
ständige statistische Amt (bei dezentral durch die Statistischen Ämter der 
Länder	durchzuführenden	Erhebungen)	beziehungsweise	das	Statistische	
Bundesamt (bei zentral durch das Statistische Bundesamt durchzuführenden 
Erhebungen).	Die	Kontaktdaten	finden	Sie	unter	https://www.statistikportal.de/
de/statistische-aemter.
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Geheimhaltung
Die	Geheimhaltung	der	erhobenen	Einzelangaben	richtet	sich	nach	§	16	
B Stat G.

Hilfsmerkmale, laufende Nummern, Löschung
Name	und	Anschrift	der	auskunftgebenden	Stelle,	Name	und	Rufnummern	
oder Adressen für elektronische Post der für Rückfragen zur Verfügung 
stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durch-
führung der Erhebung dienen. Sie werden nach Abschluss der Überprüfung 
der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit 
gelöscht. Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden solange verarbeitet 
und gespeichert, wie dies für die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen 
erforderlich ist.

Die	verwendete	Berichtsstellennummer	dient	der	Unterscheidung	der	in	die	
Erhebung einbezogenen Erhebungseinheiten sowie der rationellen Aufberei-
tung	und	besteht	aus	einer	frei	vergebenen	laufenden	Nummer.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf Beschwerde
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet 
 wer den, können

 – eine	Auskunft	nach	Artikel	15	D S-G V O,
 – die	Berichtigung	nach	Artikel	16	D S-G V O,
 – die	Löschung	nach	Artikel	17	D S-G V O	sowie
 – die	Einschränkung	der	Verarbeitung	nach	Artikel	18	D S-G V O

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder 
der	Verarbeitung	ihrer	personenbezogenen	Angaben	nach	Artikel	21	D S-G V O	
widersprechen.

Die Betroffenenrechte können gegenüber dem zuständigen Verant wortlichen 
geltend gemacht werden.

Sollte	von	den	oben	genannten	Rechten	Gebrauch	gemacht	werden,	prüft	
die zuständige öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür 
erfüllt sind. Die antrag stellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre 
Identität nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher 
 Bestimmungen können jederzeit an die behördliche Datenschutzbeauftragte 
oder den  behördlichen Datenschutzbeauftragten des verantwortlichen statis-
tischen Amtes oder an die jeweils zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde 
gerichtet	werden	(Artikel	77	D S-G V O).	Deren		Kontaktdaten	finden	Sie	unter	
https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.Mus
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Unterrichtung	nach	§	17	Bundesstatistikgesetz	(B Stat G)1 

1 

2	

Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie  
unter https://www.gesetze-im-internet.de/.

und nach 
der	Datenschutz-Grundverordnung	(E U)	2016	/679	(D S-G V O)2

Die	Rechtsakte	der	E U	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	und	in	deutscher	Sprache	finden	Sie	auf	der	
Internetseite	des	Amtes	für	Veröffentlichungen	der	Europäischen	Union	unter	https://eur-lex.europa.eu/.

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Statistik über die Schulden der öffentlichen Haushalte wird jährlich zum 
Stichtag 31. Dezember als Totalerhebung durchgeführt. Ihre Ergebnisse liefern 
zusammen mit der Finanzvermögenstatistik wichtige Informationen über die 
Finanzen der öffentlichen Haushalte. Damit erfüllen sie den Datenbedarf wirt-
schaftlicher und politischer Entscheidungsträger im nationalen Rahmen und 
auch	auf	Ebene	der	Europäischen	Union.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage	ist	das	Finanz-	und	Personalstatistikgesetz	(F P Stat G)	in	
Verbindung	mit	dem	B Stat G.	Erhoben	werden	die	Angaben	zu	§	5	Nummer	2.

Die	Auskunftspflicht	ergibt	sich	aus	§	11	Absatz	1	F P Stat G	in	Verbindung	mit	
§	15	B Stat G.

Nach	§	11	Absatz	2	Nummer	1	F P Stat G	sind	die	Leitungen	der	staatlichen	
und		kommunalen	Fonds,	Einrichtungen	und	Unternehmen	in	privater	Rechts-
form oder die für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen zuständigen 
Stellen oder soweit die  Angaben hier nicht erlangt werden können, die Träger 
dieser Erhebungseinheiten  auskunftspflichtig.

Nach	§	11a	Absatz	1	B Stat G	sind	alle	Unternehmen	und	Betriebe	verpflichtet,	
ihre Meldungen auf elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu über-
mitteln. Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestell-
ten Online-Verfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfall kann eine zeitlich 
befristete Ausnahme von der Online-Meldung vereinbart werden. Dies ist auf 
formlosen Antrag möglich. Die Pflicht, die erforderlichen Auskünfte zu ertei len, 
bleibt jedoch weiterhin bestehen.

Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht 
rechtzeitig Auskunft, können sie zur Erteilung der Auskunft mit einem Zwangs-
geld	nach	den	Verwaltungsvollstreckungsgesetzen	des	Bundes	und	der	Län-
der angehalten werden.

Nach	§	23	B Stat G	handelt	darüber	hinaus	ordnungswidrig,	wer
 – vorsätzlich	oder	fahrlässig	entgegen	§	15	Absatz	1	Satz	2,	Absatz	2	und	5	
Satz	1	B Stat G	eine	Auskunft	nicht,	nicht	rechtzeitig,	nicht	vollständig	oder	
nicht wahrheits gemäß erteilt,

 – entgegen	§	15	Absatz	3	B Stat G	eine	Antwort	nicht	in	der	vorgeschriebenen	
Form  erteilt oder

 – entgegen	§	11a	Absatz	2	Satz	1	B Stat G	ein	dort	genanntes	Verfahren	nicht	
nutzt.

Die	Ordnungswidrigkeit	kann	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	fünftausend	Euro	
geahndet  werden.

Nach	§	15	Absatz	7	B Stat G	haben	Widerspruch	und	Anfechtungsklage	gegen	
die  Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.
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Die	Grundlage	für	die	Verarbeitung	der	von	Ihnen	freiwillig	gemachten	An-
gaben	ist	die	Einwilligung	gemäß	Artikel	6	Absatz	1	Buchstabe	a	D S-G V O.	

Soweit die Erteilung der Auskunft zur Erhebung freiwillig ist, kann die Einwil-
ligung in die Verarbeitung der freiwillig bereitgestellten Angaben jederzeit 
widerrufen werden. Der Widerruf wirkt erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die 
vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

Verantwortlicher
Verantwortlich für die Erhebung Ihrer Daten ist das für Ihr Bundesland zu-
ständige statistische Amt (bei dezentral durch die Statistischen Ämter der 
Länder	durchzuführenden	Erhebungen)	beziehungsweise	das	Statistische	
Bundesamt (bei zentral durch das Statistische Bundesamt durchzuführenden 
Erhebungen).	Die	Kontaktdaten	finden	Sie	unter	https://www.statistikportal.de/
de/statistische-aemter.

Geheimhaltung
Die	erhobenen	Einzelangaben	werden	nach	§	16	B Stat G	grundsätzlich	
	geheim	gehalten.	Nur	in	ausdrücklich	gesetzlich	geregelten	Ausnahmefällen	
dürfen Einzelangaben übermittelt werden.

Eine solche Übermittlung von Einzelangaben ist insbesondere zulässig an:
 – öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des Statistischen Verbunds, 
die mit der Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik betraut 
sind	(z.	B.	die	Statistischen	Ämter	der	Länder,	die	Deutsche	Bundesbank,	
das	Statistische	Amt	der	Europäischen	Union	[Eurostat]),

 – Dienstleister,	zu	denen	ein	Auftragsverhältnis	besteht	(I T Z Bund	als	I T-
Dienstleister	des	Statistischen		Bundesamtes,		Rechenzentren	der	Länder).

Eine	Liste	der	regelmäßig	beauftragten	I T-Dienstleister	finden	Sie	hier:	https://
www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Nach	§	14	Absatz	1	F P Stat G	dürfen	an	die	obersten	Bundes-	und	Landesbe-
hörden für die Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften 
und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, 
vom	Statistischen	Bundesamt	und	den	Statistischen	Ämtern	der	Länder	Ta-
bellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit Tabel-
lenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen und – soweit Erhebungseinheiten 
nach	§	2	Absatz	1	Satz	1	Nummer	7	betroffen	sind	–	nur	dann,	wenn	sie	nicht	
in	tieferer	regionaler	Gliederung	als	auf	Regierungsbezirksebene,	im	Fall	der	
Stadtstaaten auf Bezirksebene, aufbereitet sind.

Nach	§	14	Absatz	3	F P Stat G	dürfen	für	ausschließlich	kommunalstatistische	
Zwecke	den	für	statistische	Aufgaben	zuständigen	Stellen	der	Gemeinden	
oder	Gemeindeverbänden	(Statistikstellen)	auf	Ersuchen	für	deren	Zuständig-
keitsbereich vom Statistischen Bundesamt und den Statistischen Ämtern der 
Länder	Einzelangaben	zu	den	Erhebungsmerkmalen	übermittelt	werden.

Nach	§	15	F P Stat G	dürfen	die	statistischen	Ergebnisse	auch	soweit	sie	auf	
Zusammenführungen	von	Angaben	nach	§	13	Absatz	2	beruhen,	sowie	An-
gaben	nach	§	9a	Absatz	3	Nummer	1,	auf	Ebene	der	Erhebungseinheit	veröf-
fentlicht	werden,	soweit	nicht	Erhebungseinheiten	nach	§	2	Absatz	1	Satz	1	
Nummer	7	F P Stat G,	die	nicht	dem	Sektor	Staat	zuzurechnen	sind,	betroffen	
sind.

Die	Pflicht	zur	Geheimhaltung	besteht	auch	für	Personen,	die	Einzelangaben	
erhalten.

Nach	§	16	Absatz	6	B Stat G	ist	es	zulässig,	den	Hochschulen	oder	sonstigen	
Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für 
die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben
1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert 

sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, 
Kosten und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet wer-
den	können	(faktisch	anonymisierte	Einzelangaben),
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2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes 
und	der	Statistischen	Ämter	der	Länder	Zugang	zu	Einzelangaben	ohne	
Name	und	Anschrift	(formal	anonymisierte	Einzelangaben)	zu	gewähren,	
wenn	wirksame	Vorkehrungen	zur	Wahrung	der	Geheimhaltung	getroffen	
werden.

Hilfsmerkmale, laufende Nummern, Löschung
Name	und	Anschrift	der	auskunftgebenden	Stelle,	Name	und	Rufnummern	
oder Adressen für elektronische Post der für Rückfragen zur Verfügung 
stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durch-
führung der Erhebung dienen. Sie werden nach Abschluss der Überprüfung 
der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit 
gelöscht. Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden solange verarbeitet 
und gespeichert, wie dies für die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen 
erforderlich ist.

Die	verwendete	Berichtsstellennummer	dient	der	Unterscheidung	der	in	die	
Erhebung einbezogenen Erhebungseinheiten sowie der rationellen Aufberei-
tung	und	besteht	aus	einer	frei	vergebenen	laufenden	Nummer.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf Beschwerde
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet 
 wer den, können

 – eine	Auskunft	nach	Artikel	15	D S-G V O,
 – die	Berichtigung	nach	Artikel	16	D S-G V O,
 – die	Löschung	nach	Artikel	17	D S-G V O	sowie
 – die	Einschränkung	der	Verarbeitung	nach	Artikel	18	D S-G V O

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder 
der	Verarbeitung	ihrer	personenbezogenen	Angaben	nach	Artikel	21	D S-G V O	
widersprechen.

Die Betroffenenrechte können gegenüber dem zuständigen Verant wortlichen 
geltend gemacht werden.

Sollte	von	den	oben	genannten	Rechten	Gebrauch	gemacht	werden,	prüft	
die zuständige öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür 
erfüllt sind. Die antrag stellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre 
Identität nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher 
 Bestimmungen können jederzeit an die behördliche Datenschutzbeauftragte 
oder den  behördlichen Datenschutzbeauftragten des verantwortlichen statis-
tischen Amtes oder an die jeweils zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde 
gerichtet	werden	(Artikel	77	D S-G V O).	Deren		Kontaktdaten	finden	Sie	unter	
https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.Mus
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